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Zinssätze bei der 
direkten Bundes-
steuer für das Ka-
lenderjahr 2020 
und Höchstabzüge 
Säule 3a im Steu-
erjahr 2020  
 
Das Eidg. Finanzdeparte-
ment hat entschieden, 
für das Kalenderjahr 
2020 die Zinssätze im 
Vergleich zum Vorjahr 
unverändert zu belas-
sen. Sie lauten wie folgt:  
 Verzugs- und Rücker-

stattungszins 3 % 
 Vergütungszins für 

Vorauszahlungen 0 %  
 
Höchstabzüge Säule 
3a im Steuerjahr 
2020: Der Steuerabzug 
im Rahmen der gebunde-
nen Selbstvorsorge Säule 
3a bleibt für das Steuer-
jahr 2020 unverändert. 
Es gelten – gleich wie im 
Vorjahr – folgende Höch-
stabzüge:  
 Höchstabzug Säule 3a 

für Steuerpflichtige 
mit 2. Säule CHF 6 826 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Höchstabzug Säule 3a 
für Steuerpflichtige 
ohne 2. Säule CHF 34 
128  

(Quelle: Eidg. Steuerver-
waltung)   
 
Der Mietantritt ist 
für den Übergang 
des Mietverhältnis-
ses nicht notwendig  
 
Das Bundesgericht hatte zu 
entscheiden, ob für den 
Übergang des Mietverhält-
nisses der Mietantritt be-
reits erfolgt sein muss. Es 
ging um den Fall einer Lie-
genschaft, die verkauft 
worden war und beste-
hende Mietverträge vorla-
gen. Bei einem Geschäfts-
raum bestand ein Mietver-
trag, der Mieter hatte die 
Miete aber noch nicht an-
getreten, da die Räume 
noch nicht bezugsbereit 
waren. Das Gericht kam 
zum Ergebnis, dass auch 
abgeschlossene, aber noch 
nicht angetretene Mietver-
träge auf den Erwerber des 
Mietobjekts übergehen.  
(Quelle: Urteil 
4A_393/2018 vom 20. 
Februar 2019)  
 
 
 
 
 
 

GV- und VR-
Protokolle sind 
keine vertraglichen 
Willenserklärungen 
 
In einem Urteil vom Sep-
tember 2018 hielt das Bun-
desgericht fest, dass ein 
unterzeichnetes Protokoll 
einer Generalversammlung 
einer Aktiengesellschaft 
nichts mit einem Vertrag 
bzw. einer entsprechenden 
Willensäusserung zu tun 
habe.  

Es ging dabei um eine Ver-
tragsverlängerung eines 
Projektes. Ein Verwal-
tungsrat des Unterneh-
mens war bei der Lieferan-
tenfirma ebenfalls Verwal-
tungsrat. Er interpretierte 
den GV-Beschluss, weiter-
hin mit dem Lieferanten-
Unternehmen zusammen-
zuarbeiten, als Auftragsbe-
stätigung. Das Bundesge-
richt verneinte diese Inter-
pretation. (Quelle: BGE 
4A_265/2018 vom 
3.9.2018)  
 
Inhaberaktien seit 
1. Nov. 2019 nur 
noch beschränkt 
gültig 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Am 1. November 2019 
trat das Bundesgesetz 
zur Umsetzung von Emp-
fehlungen des Globalen 
Forums über Transparenz 
und Informationsaus-
tausch für Steuerzwecke 
in Kraft.  

Von den Gesetzes-Neue-
rungen sind rund 57'000 
Unternehmen betroffen.  
Das Gesetz legt folgen-
des fest: 

 Inhaberaktien sind ab 
1. November 2019 nur 
noch zulässig, wenn 
die Gesellschaft Betei-
ligungspapiere an ei-
ner Börse kotiert oder 
die Inhaberaktien als 
Bucheffekten ausge-
staltet hat. 

 Am 1. Mai 2021 wer-
den unzulässige Inha-
beraktien von Geset-
zes wegen in Namen-
aktien umgewandelt. 

 Aktionäre, die ihrer 
Meldepflicht nicht 
nachgekommen und 
deren Aktien umge-
wandelt worden sind, 
können innerhalb von 
fünf Jahren nach In-
krafttreten des Geset-
zes gerichtlich ihre 
Eintragung in das Ak-
tienbuch der Gesell-
schaft beantragen. 
Aktien von nicht ge-
meldeten Aktionären 
werden am 1. Novem- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ber 2024 nichtig. 

 Aktionäre und Gesell-
schafter, welche die 
wirtschaftlich berechtig-
ten Personen nicht mel-
den, und Verwaltungs-
räte und Geschäftsfüh-
rer, die das Aktienbuch, 
das Anteilbuch oder das 
Verzeichnis über die an 
Aktien wirtschaftlich be-
rechtigten Personen 
nicht führen, werden 
gebüsst. 

 Rechtseinheiten mit 
Hauptsitz im Ausland 
und tatsächlicher Ver-
waltung in der Schweiz 
sind verpflichtet, am Ort 
der tatsächlichen Ver-
waltung ein Verzeichnis 
ihrer Inhaber zu führen. 

 Führung des Aktienbu-
ches: In der Übergangs-
bestimmung wird die 
Führung eines Aktienbu-
ches verlangt. Die Ge-
sellschaft muss nach der 
Umwandlung von Inha-
beraktien in Namenak-
tien diejenigen Aktio-
näre eintragen, die Mel-
depflicht erfüllt haben. 
In das Aktienbuch wird 
ausserdem eingetragen, 
welche Aktionäre der 
Meldepflicht nicht nach-
gekommen sind und 
dass diese die mit ihren 
Aktien verbundenen 
Rechte nicht ausüben 
können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Einarbeitungszeit 
gilt nicht als Ausbil-
dung 
 
In Zürich arbeitete eine 
Frau in einem Nagelstudio. 
Ein «Ausbildungsvertrag» 
verpflichtete sie, die ersten 
fünf Wochen zu einem Mo-
natslohn von CHF 50 zu ar-
beiten. Anschliessend er-
hielt sie einen unbefriste-
ten Vertrag zum Monats-
lohn von CHF 3’200. Nach 
vier Monaten kündigte die 
Frau und forderte vom Na-
gelstudio für die ersten fünf 
Wochen einen angemesse-
nen Lohn. 

Das Zürcher Arbeitsgericht 
beurteilte den Ausbil-
dungsvertrag als nichtig, 
da keine Ausbildung er-
folgte und die Frau von Be-
ginn an arbeitete. Es ver-
pflichtete das Nagelstudio, 
anteilsmässig den Monats-
lohn von CHF 3’200 nach-
zuzahlen. Der Entscheid 
wurde vom Obergericht be-
stätigt. (Quelle: Arbeitsge-
richt Zürich, Urteil 
AF18305 vom 13.11.2018)  
 

Die Zustellung von 
Gerichtsurkunden – 
ab wann gelten sie 
als zugestellt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Die Zustellung von Ge-
richtsurkunden an juristi-
sche Personen gilt als er-
folgt, wenn die Sendung 
von einer angestellten 
Person des Adressaten 
entgegengenommen 
wird. Diese Person 
braucht zur Entgegen-
nahme dieser Gerichtsur-
kunden weder ausdrück-
lich noch stillschweigend 
befugt zu sein. Die Ge-
richtsurkunde muss auch 
nicht zwingend von einer 
zeichnungs- oder vertre-
tungsberechtigten Per-
son des Unternehmens 
entgegengenommen 
werden. 

Diese Regeln gelten auch 
bei der Zustellung an den 
Domizilhalter. Es spielt 
somit keine Rolle, ob die 
Gerichtsurkunden tat-
sächlich an die zuständi-
gen Personen der betref-
fenden Gesellschaft wei-
tergeleitet werden – sie 
gelten als zugestellt.  
 
Längere Bedenk-
zeit in Schlich-
tungsverfahren 
 
Bei Streitigkeiten bis zu 
CHF 5’000 kann die 
Schlichtungsbehörde ei-
nen Urteilsvorschlag ma-
chen, wenn sich die Par-
teien nicht einigen. Der 
Vorschlag gilt als ange-
nommen, wenn ihn keine 
Partei innerhalb von 20 
Tagen ablehnt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Während den Gerichtsfe-
rien stehen gesetzliche und 
vom Gericht festgesetzte 
Verfahrensfristen still. Das 
gilt aber nicht für Schlich-
tungsverfahren – die Frist 
läuft weiter. 

Trotzdem berief sich eine 
Beklagte in einem Schlich-
tungsverfahren vor dem 
Bundesgericht auf diese 
Gerichtsferien. Denn nach 
Abschluss des Verfahrens 
wären die Fristen der Ge-
richte ohnehin stillgestan-
den, war ihre Argumenta-
tion. Das Bundesgericht 
gab ihr Recht und begrün-
dete das Urteil damit, dass 
es keinen Grund gäbe, dies 
nicht zu berücksichtigen. 
So hätten die Parteien 
während der Ferien mehr 
Bedenkzeit. (Quelle: BGE 
144_ 3 404 vom 
20.8.2018)  
 
Gratifikation ist 
nach 18 Jahren 
nicht mehr freiwillig 
 
Während 18 Jahren erhielt 
ein Mitarbeitender jeweils 
am Jahresende eine Grati-
fikation in der Höhe eines 
Monatslohns. In der Lohn-
abrechnung bezeichnete 
das Unternehmen den Be-
trag als «freiwillige Zah-
lung». 

In den letzten fünf Jahren 
vor seiner Kündigung be-
kam der Mitarbeitende eine 
geringere Gratifikation,  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
womit er nicht einverstan-
den war. Er klagte einen 
vollen Monatslohn als Gra-
tifikation ein. Das Zürcher 
Obergericht gab ihm 
Recht: Das Unternehmen 
habe auch bei schlechtem 
Geschäftsgang eine Gratifi-
kation in der Höhe eines 
Monatslohns bezahlt. 
Durch die lange Dauer sei 
sie daher ein fester Lohn-
bestandteil geworden. 
(Quelle: Obergericht Zü-
rich, RA180004 vom 
6.8.2018)   
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